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Artikel 19a

(1) Aufgabe der Europäischen Agentur für Rüstungsexportkontrolle ist es, die Rüstungsex-

porte der Mitgliedstaaten umfassend und wirksam zu kontrollieren, einen Überprüfungsmecha-

nismus mit dem Ziel degressiver Rüstungsexporte zu schaffen und für das langfristig zu errei-

chende Ziel eines umfassenden Rüstungsexportverbots alle zweckdienlichen Maßnahmen zu un-

terstützen. Zu diesem Zweck hat sie

- bei der Festlegung der Ziele im Bereich der Anstrengungen der Rüstungsexportkontrolle

der Mitgliedstaaten mitzuwirken und die Erfüllung der von den Mitgliedstaaten in Bezug

auf diese Anstrengungen eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere des EU-

Verhaltenskodex für Waffenausfuhren, zu bewerten;

- dazu beizutragen diese Exportkontrollen für Waffen und andere Rüstungsgüter auch im

Bereich der Güter zivilen und militärischen Gebrauchs zu überprüfen und zu bewerten;

- auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung effizienter und

kompatibler Rüstungsexportkontrollverfahren hinzuwirken;

- multilaterale Projekte vorzuschlagen, durch die die Vorgaben im Bereich der Anstrengun-

gen der Rüstungsexportkontrolle erfüllt werden;

- die Forschung auf dem Gebiet der Rüstungsexportkontrolle zu unterstützen, gemeinsame

Friedensforschungsaktivitäten für diesen Bereich zu koordinieren und zu planen;

- dazu beizutragen, dass zweckdienliche Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchsetzung

eines umfassenden Rüstungskontrollverbots getroffen werden und diese Maßnahmen gege-

benenfalls durchzuführen.

(2) Alle Mitgliedstaaten können auf Wunsch an der Arbeit der Agentur teilnehmen. Das Euro-

päische Parlament und der Rat nehmen im Gesetzgebungsverfahren einen Organakt an, in dem

Satzung, der Sitz und die Funktionsweise der Agentur festgelegt werden. Dabei muss dem Um-

fang der effektiven Beteiligung an den Tätigkeiten der Agentur Rechnung getragen werden. In-

nerhalb der Agentur werden spezifische Gruppen aus den Mitgliedstaaten gebildet, die gemein-

same Projekte durchführen.


